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iebe oberbayerische Kolleginnen 
und Kollegen,

der aktuelle rtikel von Dr. omy rmler, 
Vizepra sidentin der Bundeszahna rzte-
kammer BZ K, „Die GOZ und der not-
wendige Gang nach Karlsruhe“ in der 
zm vom 16.04.2023 (siehe im O-ext 
auch nach diesem rtikel) beschreibt 
in den erforderlichen sehr deutlichen  
Worten die aktuelle auptaufgabe der 
Ko rperschaften sehr gut, namlich die er-
forderliche Weiterentwicklung der GOZ.

nsgesamt sicher die wichtigste ufga-
be fu r die Kdo ’s ist das Bestreben, dass 
die GOZ weiterentwickelt werden muss. 
s braucht dringend eine sehr deutliche 
npassung des GOZ-Punktwerts sowie 
eine kontinuierliche Dynamisierung des 
GOZ-Punktwerts, damit GOZ-eistungen 
mit zeitgemaßer onorierung berechnet 
werden ko nnen!  Sicher ist der angeku n-
digte Weg der BZ K „nach Karlsruhe“ 
via Verfassungsbeschwerde wegen Vers-
toss gegen rtikel 3 des Grundgesetzes 
absolut richtig.

eicht der „Gang der BZ K nach Karls- 
ruhe“ aber aus?

Wie ko nnen die Zahna rztinnen und 
Zahna rzte diesen „Weg der BZ K nach 
Karlsruhe“ unterstu tzen?

etztlich nur durch korrekte und ange-
messene nwendung des Paragrafen-
teils (z.B. §2 bs.1 und 2 GOZ sowie §6 
bs.1 GOZ) der jetzt gu ltigen GOZ, um 
zeitgemaße onorierungen zu erzielen.

Wie ko nnen die Ko rperschaften (hier 
speziell der ZBV Oberbayern) diesen 
„Weg der BZ K nach Karlsruhe“ unter-
stu tzen?

etztlich vor allem durch klare xpertisen 
betreffend der materiellen ngemessen-
heit von vorgelegten GOZ-iquidationen 
und GOZ-Kostenvoranschlagen, um zeit-
gemaße onorierungen sachlich und 
neutral als angemessen und zeitgemaß 
zu besta tigen.

s ist also vor allem Mut gefragt, damit 
eine echte Weiterentwicklung der GOZ 
hin zur zeitgemaßen onorierung zahn-
a rztlicher eistungen stattnden wird. s 
braucht zum einen einen sehr deutlichen 
aktuellen Punktwertanstieg, zum an-
deren eine jahrliche Dynamisierung des 
GOZ-Punktwerts, damit GOZ-eistun-
gen wieder ohne großes „Brimborium“ 
zeitgema ß in echnung gestellt werden 
ko nnen.  

Mut ist also gefragt!

Dr. Peter Klotz
1. Vorsitzender ZBV Oberbayern

Editorial: Weiterentwicklung 
der GOZ

Dr. Peter Klotz, 
1. Vorsitzender ZBV Oberbayern
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a rztliches onorar angesichts einer 
ntwertung von inzwischen 78 % seit 
1988 nur auf dem Wege von Formu-
laren und Vereinbarungen erzielen zu 
ko nnen. nsbesondere, wenn anderen 
Freien Berufen mit staatlich geregelten 
Gebu hrenordnungen regelmaßig n-
passungen vom Verordnungsgeber als 
euerungsausgleich zugesprochen wer-
den. s ist also erneut an der Zeit, die-
sen offensichtlichen Verstoß gegen rt. 
3 des Grundgesetzes auf den Pru fstand 
zu stellen. Die Bundeszahna rztekammer 
hat deshalb beschlossen, eine Verfas-
sungsbeschwerde anzustoßen und zu 
begleiten. Wir haben einen namhaften 
Verfassungsrechtler mit der Vorberei-
tung beauftragt. ach einer gru nd lichen 
usarbeitung werden wir den Weg nach 
Karlsruhe beschreiten.

Der Weg kann lange dauern, so richtig 
er ist. Bis dahin bleibt uns nichts anderes, 
als die betriebswirtschaftlichen Zwa nge 
und ealita ten in unseren Praxen mittels 
der dafu r vorgesehene Paragrafen in der 
GOZ realistisch abzubilden. Die Zahna rz-
tekammern landauf, landab unterstu t-
zen Sie und hr eam darin. Wir halten 
Sie auf dem aufenden.

Dr. Romy Ermler
Vizepra sidentin der  
Bundeszahna rztekammer

Die GOZ und der notwendige Gang  
nach Karlsruhe 

U ber die Gebu hrenordnung fu r Zahn-
a rzte ist bereits so viel gesprochen und 
geschrieben worden, dass man ganze 
Bu cher fu llen ko nnte. Denn wenn es ei-
nen Daueraufreger gibt, dann ist es die 
ausstehende GOZ-eform. Gerne wird 
dann der Vorwurf an die Selbstverwal-
tungsorgane gerichtet, sie wu rden nicht 
genug dafu r tun oder ha tten gar versagt. 
Dabei wird dann gerne vergessen, dass 
es ufgabe der Politik ist, Gebu hrenord-
nungen zu erlassen. Der Verordnungs-
geber kommt seiner Picht jedoch seit 
Jahren nicht nach! Das icht-gieren 
von SPD-Gesundheitsminister Karl au-
terbach in Sachen GO  und GOZ la sst 
nicht darauf schließen, dass dies in na-
her Zukunft anders wird. Vielmehr wird 
deutlich, dass der Minister eine Weiter-
entwicklung der ambulanten Versorgung 
auf freiberuicher Basis nicht auf der 
genda hat. Seine Vorstellungen vom 
deutschen Gesundheitswesen gehen be-
kanntlich in eine ganz andere ichtung.

Dabei wurde der GOZ-Punktwert seit 
1988 nicht erho ht. s gibt inzwischen 
Zahna rztinnen und Zahna rzte, die wa-
ren noch nicht einmal geboren, als der 
Punktwert das letzte Mal angepasst 

Über die Gebührenordnung für Zahn-
ärzte ist bereits so viel gesprochen und
geschrieben worden, dass man ganze
Bücher füllen könnte. Denn wenn
es einen Daueraufreger gibt, dann
ist es die ausstehende GOZ-Reform.
Gerne wird dann der Vorwurf an die
Selbstverwaltungsorgane gerichtet, sie
würden nicht genug dafür tun oder
hätten gar versagt. Dabei wird dann
gerne vergessen, dass es Aufgabe der
Politik ist, Gebührenordnungen zu er-
lassen. Der Verordnungsgeber kommt
seiner Picht jedoch seit Jahren nicht
nach! Das Nicht-Agieren von SPD-
Gesundheitsminister Karl Lauterbach
in Sachen GOÄ und GOZ lässt nicht
darauf schließen, dass dies in naher
Zukunft anders wird. Vielmehr wird
deutlich, dass der Minister eineWeiter-
entwicklung der ambulanten Versor-
gung auf freiberuicher Basis nicht auf
der Agenda hat. Seine Vorstellungen
vom deutschen Gesundheitswesen
gehen bekanntlich in eine ganz andere
Richtung.

Dabei wurde der GOZ-Punktwert seit
1988 nicht erhöht. Es gibt inzwischen
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die

waren noch nicht einmal geboren, als
der Punktwert das letzte Mal angepasst
wurde. Die Zahnärzteschaft ist damit
die Gruppe unter den Freiberuern,
bei der eine Anpassung am längsten
zurückliegt.

Also was tun, wenn das Vorbringen
sachlicher Argumente seitens der
Standespolitik in Dauerschleife keinen
Erfolg hat? Es lohnt sich auf jeden Fall,
die Möglichkeiten der geltenden GOZ
stärker ins Auge zu fassen. Der Ihnen
hinlänglich bekannte § 5 ermöglicht
im Einzelfall zwar Steigerungen.
Allerdings nur, wenn die Steigerung
mit den in der GOZ genannten Um-
ständen begründet werden kann. Eine
allgemeine Teuerung ist keine medi-
zinische Begründung, § 5 also dafür
nicht einschlägig.

§ 6 Abs. 1 spielt in den Fällen eine Rol-
le, die entweder nicht in der GOZ oder
in dem für die Zahnärzte geöfneten
Teil der GOÄ beschrieben sind, zum
Beispiel weil sie sich in ihrer wissen-
schaftlich-fachlichenWeiterentwick-
lung so weit von der ursprünglichen
Leistungsbeschreibung entfernt ha-
ben, dass sie seinerzeit gar nicht erfasst
sein konnten. Aktuelles Beispiel: die
Empfehlungen des Beratungsforums
zur Analogberechnung im Bereich der
neuen PAR-Behandlungsstrecke.

Ein Ausgleich der Teuerung kann letzt-
lich rechtswirksam nur mittels einer
Vereinbarungmit dem Patienten nach
§ 2 Abs.1 und 2 erfolgen. Aus Bequem-
lichkeit oder Angst vor Nachfragen auf
Honorar zu verzichten, ist mit Blick
auf die verweigerteWeiterentwicklung
der GOZ nicht mehr zeitgemäß und im
Sinne einer qualitätsgesicherten Ver-
sorgung auch gar nicht mehr
vertretbar.

Denn eins ist auch klar: Je mehr Kol-
leginnen und Kollegen auf die Ver-
gütungsvereinbarung zurückgreifen,
umso stärker wächst der politische
Druck. Jede einzelne Vereinbarung ist
ein Beleg dafür, dass die GOZ nicht
mehr auskömmlich ist.

Und doch: Es ist und bleibt eine
Zumutung für den Berufsstand und
alle Patientinnen und Patienten, ein
auskömmliches zahnärztliches Hono-
rar angesichts einer Entwertung von
inzwischen 78% seit 1988 nur auf dem
Wege von Formularen und Vereinba-
rungen erzielen zu können. Insbeson-
dere, wenn anderen Freien Berufen
mit staatlich geregelten Gebühren-
ordnungen regelmäßig Anpassungen
vomVerordnungsgeber als Teuerungs-
ausgleich zugesprochen werden. Es ist
also erneut an der Zeit, diesen ofen-
sichtlichen Verstoß gegen Art. 3 des
Grundgesetzes auf den Prüfstand zu
stellen. Die Bundeszahnärztekammer
hat deshalb beschlossen, eine Verfas-
sungsbeschwerde anzustoßen und zu
begleiten.Wir haben einen namhaften
Verfassungsrechtler mit der Vorberei-
tung beauftragt. Nach einer gründ-
lichen Ausarbeitung werden wir den
Weg nach Karlsruhe beschreiten.

DerWeg kann lange dauern, so richtig
er ist. Bis dahin bleibt uns nichts an-
deres, als die betriebswirtschaftlichen
Zwänge und Realitäten in unseren
Praxenmittels der dafür vorgesehe-
ne Paragrafen in der GOZ realistisch
abzubilden. Die Zahnärztekammern
landauf, landab unterstützen Sie und
Ihr Team darin. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.

Dr. Romy Ermler
Vizepräsidentin der Bundeszahn-
ärztekammer

Die GOZ und der notwendige Gang
nach Karlsruhe
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wurde. Die Zahna rzteschaft ist damit die 
Gruppe unter den Freiberuern, bei der 
eine npassung am langsten zuru ckliegt. 

lso was tun, wenn das Vorbringen sach-
licher rgumente seitens der Standespo-
litik in Dauerschleife keinen rfolg hat? 
s lohnt sich auf jeden Fall, die Mo g-
lichkeiten der geltenden GOZ sta rker ins 
uge zu fassen. Der hnen hinlanglich 
bekannte § 5 ermo glicht im inzelfall 
zwar Steigerungen. llerdings nur, wenn 
die Steigerung mit den in der GOZ ge-
nannten Umstanden begru ndet werden 
kann. ine allgemeine euerung ist keine 
medizinische Begru ndung, § 5 also dafu r 
nicht einschlagig. 

§ 6 bs. 1 spielt in den Fa llen eine ol-
le, die entweder nicht in der GOZ oder 
in dem fu r die Zahna rzte geo ffneten 
eil der GO  beschrieben sind, zum Bei-
spiel weil sie sich in ihrer wissenschaft-
lich-fachlichen Weiterentwicklung so 
weit von der urspru nglichen eistungs-
beschreibung entfernt haben, dass sie 
seinerzeit gar nicht erfasst sein konnten. 
ktuelles Beispiel: die mpfehlungen des 
Beratungsforums zur nalogberechnung
im Bereich der neuen P-Behandlungs-
strecke. 

in usgleich der euerung kann letzt-
lich rechtswirksam nur mittels einer Ver-
einbarung mit dem Patienten nach § 2 
bs.1 und 2 erfolgen. us Bequemlich-
keit oder ngst vor achfragen auf o-
norar zu verzichten, ist mit Blick auf die 
verweigerte Weiterentwicklung der GOZ 
nicht mehr zeitgemaß und im Sinne einer 
qualita tsgesicherten Versorgung auch 
gar nicht mehr vertretbar.

Denn eins ist auch klar: Je mehr Kolle-
ginnen und Kollegen auf die Vergu -
tungsvereinbarung zuru ckgreifen, 
umso sta rker wa chst der politische 
Druck. Jede einzelne Vereinbarung 
ist ein Beleg dafu r, dass die GOZ 
nicht mehr ausko mmlich ist.

Und doch: s ist und bleibt eine 
Zumutung fu r den Berufsstand 
und alle Patientinnen und Pa- 
tienten, ein ausko mmliches zahn- Fo
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Gebu hrenverzeichnis dieser Verordnung 
nicht enthalten ist, kann die selbstandi-
ge zahna rztliche eistung entsprechend 
einer nach rt, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen eistung der in bsatz  
2 genannten eistungen des Gebu hren-
verzeichnisses der Gebu hrenordnung fu r 
 rzte berechnet werden. 

§6 bs.1 GOZ gilt natu rlich auch fu r Ka-
pitel . des Gebu hrenverzeichnisses der 
GOZ „eistungen bei rkrankungen der 
Mundschleimhaut und des Parodonti-
ums“, dies ist unstrittig!

Auch hier gilt:

Sehr anspruchsvolle ufgaben fu r die 
Kdo ’s bei der rstellung von xpertisen, 
damit analog berechneten eistungen 
auch zu einer zeitgema ßen onorierung 
fu hren werden!

Dr. Peter Klotz

1. Vorsitzender ZBV Oberbayern

Referent fu r Privates Gebu hren- und 
Leistungsrecht des ZBV Oberbayern

Alles Wesentliche zur Analog-
berechnung ndet sich in  
§ 6 Abs. 1 GOZ: 

Selbststandige zahna rztliche Leis-
tungen, die in das Gebu hrenver-
zeichnis nicht aufgenommen sind, 
ko nnen entsprechend einer nach rt, 
Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen 
eistung des Gebu hrenverzeichnisses 
dieser Verordnung berechnet werden. 
Sofern auch eine nach rt, Kosten- und 
Zeitaufwand gleichwertige eistung im 

Analogberechnung kann zu zeitgemaßer 
Honorierung fu hren
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eben nicht diese strikte Verpichtung zur 
eutralita t wie xpertisen einer Kdo . 
Genau diese eutralita tsverpichtung 
bei xpertisen (z.B. Gutachten, Stellung-
nahmen zu iquidationen, Stellungnah-
men zu Kostenvoranschlagen etc. etc.) 
ist auch der Grund fu r den hohen „Stel-
lenwert“, den xpertisen von Kdo ’s  
allerorten geniessen.

uch mu ssen Kdo ’s die achfrager fu r 
xpertisen (z.B. Gutachten, Stellungnah-
men zu iquidationen, Stellungnahmen 
zu Kostenvoranschlagen etc. etc.) de-
nitiv gleich behandeln. ine Bevorteilung 
oder auch Benachteiligung bestimmter 

achfrager ist bei nfragen an Kdo ’s 
nicht statthaft. Diese Verpichtung zur 
Gleichbehandlung der achfrager bei 
nfragen an Kdo ’s ist ebenfalls ein 
wichtiger Grund fu r den hohen Stellen-
wert der xpertisen von Kdo ’s.

nsgesamt sehr anspruchsvolle ufgaben 
fu r die Kdo ‘s nicht nur bei der Bestel-
lung der „xpertisenersteller“ (z.B. Gut-
achter etc. etc.)!!!   

Herzlichst, Ihr

Dr. Peter Klotz 
1. Vorsitzender ZBV Oberbayern

iebe Kolleginnen  
und Kollegen,

von Ko rperschaften des o ffentlichen 
echts (Kdo ) mu ssen wir schlicht erwar-
ten ko nnen du rfen, dass deren xperti-
sen (z.B. Gutachten, Stellungnahmen zu 
iquidationen, Stellungnahmen zu Kos-
tenvoranschla gen etc., etc.) der eutra-
lita tsverpichtung einer Kdo  genu gen.

xpertisen (z.B. Gutachten, Stellungnah-
men zu iquidationen, Stellungnahmen 
zu Kostenvoranschlagen etc. etc.)  von
Verbanden, Vereinen etc. haben da sicher 
ggf. einen anderen „Spielraum“ und 

Neutralita tsverpichtung und Gleichbehandlung

Wir trauern um unseren sehr gescha tzten ehemaligen Kollegen  

Franz Staimer
* 28. Januar 1948     ✝ 15. Februrar 2023

ieber Franz, wir danken Dir fu r Deine jahrelange reue und Deinen tatkra ftigen insatz  
fu r den rfolg unseres Unternehmens.

Wir werden Dich vermissen und Dein ndenken bewahren.

Deine Freunde der NWD-Plandent Bayern
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Das sog. „MD-Screening“ bzw. das 
rheben des sog. MD-Kurzbefunds ist 
folglich stets eine wichtige diagnosti-
sche Leistung im Rahmen jeglicher 
Patientenbehandlung!

Dr. Peter Klotz

1. Vorsitzender ZBV Oberbayern

Referent fu r Privates Gebu hren- und 
Leistungsrecht des ZBV Oberbayern

s wird besta tigt, dass das Screening  
hinsichtlich einer kraniomandibula ren 
Dysfunktion (MD) vor einer protheti-
schen herapie zahna rztlicher Standard 
ist. rfolge ein solches Screening nicht, 
stelle dies einen Befunderhebungsfehler 
dar.

OLG Ko ln 08.04.2020 mit Az.:  
5 U 64/16:

Fu hrt eine prothetische Versorgung zur 
craniomandibula ren Dysfunktion, haf-
tet der Behandler. nzeichen einer be- 
ginnenden MD du rfen im ahmen 
einer prothetischen Versorgung nicht 
ignoriert werden. ach nsicht des Ge-
richts sei in solchen Fa llen mindestens ein 
MD-Schnelltest zwingend erforderlich.

Das sog. „MD-Screening“ bzw. das  
rheben des sog. MD-Kurzbefunds 
stellt keine vertragszahna rztliche eis-
tung dar! s handelt sich jeweils vielmehr 
jeweils um selbststandige zahna rztliche 
eistungen, die im Gebu hrenverzeich-
nis der GOZ nicht enthalten sind; eine  
nalogberechnung nach §6 bs. GOZ (wie  
z.B. von der BZ K empfohlen) ist  
daher sachgerecht. Zusa tzlich ist beim 
gesetzlich Versicherten formell §8  bs. 7 
BMV-Z zu beachten. ls nalogposition 
fu r das „MD-Screening“ bzw. das rhe-
ben des MD-Kurzbefunds wird haug 
GOZ 8000a verwendet.

Die Durchfu hrung des sog. „MD-
Screenings“ bzw. das rheben des 
sog. MD-Kurzbefunds soll dazu 

dienen, dass festgestellt werden kann, 
ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit 
beim konkreten Patienten bereits eine
MD vorliegt. Zum „MD-Screening“ 
bzw. zum rheben des sog. MD-Kurz-
befunds gibt es bereits gefestigte echt-
sprechung:

Therapie einer bereits vorliegen-
den CMD muss vor endgu ltiger 
prothetischer Versorgung durch-
gefu hrt werden:

OLG Hamm 04.07.2014 mit Az. 26 U 
131/13: 

iegt bei einem Patienten eine cranio-
mandibula re Dysfunktion vor, muss zu-
na chst eine funktionelle herapie durch-
gefu hrt werden.

Wird die endgu ltige prothetische Versor-
gung - ohne bzuwarten - durchgefu hrt, 
liegt darin ein grober zahna rztlicher Be-
handlungsfehler.

Unterlassenes CMD-Screening 
stellt Befunderhebungsfehler 
dar:

OLG Mu nchen 18.01.2017 mit Az. 3 U 
5039/13:

CMD-Screening wichtig
CMD bedeutet bekanntlich „Craniomandibula re Dysfunktion“.
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!!! Meldepicht im ZBV Oberbayern!!!
Gemaß der Meldeordnung der BLZK, 

mo chten wir Sie auf diesem Weg erneut und 

eindringlich auf die Meldepicht des jeweiligen Mitgliedes hinweisen.

Nachdem dies in der Vergangenheit und auch gegenwa rtig ha ug nicht beachtet wird,  

mo chten wir erganzend darauf hinweisen, dass es bei Versto ßen zu berufsrechtlichen  

Ahndungen kommen kann.

Daher erneut der Hinweis auf die Meldepicht des einzelnen Mitgliedes.

Dies ist auch in Bezug auf die Beitragseinstufung, Ihrer Beitrage,  

Zustellung von Mitteilungen und nfopost in hrem nteresse.

Mitteilung u ber A nderung u.a. bei:

•   Niederlassung, mit allen relevanten Praxisangaben (Adresse inkl. Kontaktdaten)

•   Augabe oder Ausscheiden aus einer Praxis/Niederlassung.

•   Änderung in Ihren Praxisdaten, wie Tel. oder Fax Nummern, auch Praxisverlegungen  
ggf. Zweitpraxen, Gru ndung eines MVZ.

•   Sonstige vorübergehende (Elternzeit, ohne Tätigkeit o.ä.) oder dauerhate Augabe der  
Berufsausu bung, Zulassung beendet, uhestand.

•   Aunahme einer Tätigkeit (Assistenten, Angestellte, Vertreter etc.)

•   Arbeitsplatzwechsel (neuer Arbeitgeber, wenn auch gleicher Status) ssistenten, angestellte 
Zahna rzte, Vertreter usw.

•   Änderung des Hauptwohnsitzes (gilt auch fu r Mitglieder mit eigener Praxis), bitte auch mit 
aktuellen Angaben zu einer digitalen Erreichbarkeit (E-Mail) und/oder gerne auch Handynummer.

•   Änderungen des Nachnamens, Kopie z.B. der Heiratsurkunde.

•   Bei Erwerb einer Promotion oder MSc Grad, bitte eine beglaubigte Kopie zusenden.

•   Bei Erwerb einer Gebietsbezeichnung, diese bitte in Kopie zusenden.

•   Bei Änderung Ihrer Bankdaten bzw. Einzugsermächtigung haben wir ür Sie SEPA Vordrucke im
ZBV bereitliegen.

•   Bestehen von Berushatpfichtversicherungsschutz durch eigenen oder Einschluss in remden  
Versicherungsvertrag, sofern zahna rztlich ta tig.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfu gung,  
gerne per Telefon, Fax oder E-Mail.

Claudia Mehrtens · Tel:  089 – 79 35 58 8-2  
Fax: 089 – 81 88 87 40 · E-Mail: cmehrtens@zbvobb.de
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 Freie A rzteschaft
 Pressemitteilung vom 19.04.2023
Freie A rzteschaft: Minister Lauterbach plant den vo lligen
Paradigmenwechsel bei der Digitalpolitik

„Sich nicht aktiv dagegen auszuspre-
chen, kann niemals Zustimmung bedeu-
ten“, beanstandet die Vize-Vorsitzen-
de der Freien  rzteschaft (F ) Dr. Silke  
u der, llgemeina rztin aus amburg, die 
Plane des Bundesgesundheitsministers 
heute.

„Zudem bindet der Minister gleichzeitig 
die Kritiker der bisherigen Digitalstra-
tegie aus  rzteschaft und Datenschutz 
nicht etwa ein, sondern stellt sie aufs 
bstellgleis“, so die Freie  rzteschaft 
weiter. Dazu geho ren die Verbande der 
 rzteschaft ebenso wie der Bundesbe-
auftragte fu r den Datenschutz, dessen 
Vetorecht im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung ku nftig nach bsichten 
des Ministers abgeschafft werden soll. 
„Die digitale Planwirtschaft nimmt wei-
ter Fahrt auf“, resu miert u der.

EPA = Abschaffung der a rztli-
chen Schweigepicht

eider werde mit einer zwangsweisen 
Befu llung einer staatlich angeordneten 
zentralen elektronischen Patientenakte 
durch  rzte, potheker und viele weitere 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens die 
a rztliche Schweigepicht abgeschafft, 
erkla rt die llgemeina rztin.

Der rhalt eines Vertrauensraums in 
rzt- und Psychotherapiepraxen sowie 
Kliniken sei aber die Grundlage a rztlicher 
a tigkeit, betont u der. rztbriefe du rfen 
derzeit nur dezentral mit inverstandnis 
der Patientinnen und Patienten und zur 
weiteren Behandlung an Beteiligte wei-
tergeleitet werden. „Wenn alle nforma-
tionen ku nftig aus dem Sprechzimmer 
automatisch in zentrale „Datensilos“ 
wandern, freuen sich die Medizin-, Phar-
ma- und elemedizinindustrie u ber gro -
ßere enditen, außerdem aber auch die 
ersteller von rpresser- und Malware“, 

gibt die amburger llgemeinmedizi-
nerin zu bedenken. s sei daher zu be-
fu rchten, dass Menschen aus Sorge um 
die Sicherheit ihrer perso nlichen Gesund-
heitsdaten womo glich nicht mehr zum 
rzt gehen werden.

EU-Kommission macht mit 
und droht mit Sanktionen

uch die U-Kommission plant seit Mai 
2022, auf Basis der Verordnung zum 
„uropean ealth Data Space (DS), 
 rzte und Kliniken europaweit zu zwin-
gen, auf Wunsch von Pharma- und -Fir-
men und unter ndrohung von Sankti-
onen ihre a rztlichen Dokumentationen 
aus der Praxis freizugeben – unter ande-
rem zum raining von ku nstlicher ntelli-
genz (K-lgorithmen).

„ngeblich ist es offenbar fu r den Wirt-
schaftsstandort Deutschland und uropa 
notwendig, alle Krankheitsdaten von 
400 Millionen inwohnern in zentralen 
„Datensilos“ außerhalb von Praxen und 
Kliniken zu speichern, um pauschal die 
Forschung zu fo rdern“, erla utert der 
F -Vorsitzende Wieland Dietrich dazu. 

atsa chlich sei es jedoch fu r valide r-
hebungen mit belastbaren rgebnissen 
weiterhin erforderlich, unter standar-
disierten Bedingungen evidenzbasierte 
Forschung zu betreiben, der die Betrof-
fenen vorher aktiv zugestimmt haben, so 
Dietrich.

Risiko Datenlu cken 
und schlechte Forschungs- 
ergebnisse

Datenmengen aus schlechten eal- 
Word-Daten aus der ta glichen Versor-
gung enthielten systematische Fehler, so-
dass sie zum Beispiel fu r die ntwicklung 
neuer Medikamente aber auch fu r echte 
Versorgungsforschung gar nicht in Frage 
kamen, kritisiert Dietrich weiter. Daher 
bestu nde keine Berechtigung, dafu r eu-
ropaweit die a rztliche Schweigepicht 
und die informationelle Selbstbestim-
mung der Patienten in Frage zu stellen. 
„Die Freie  rzteschaft (F ) wird weiter 
um den rhalt der Schweigepicht ka mp-
fen – auch auf dem na chsten Deutschen 
 rztetag in ssen im Mai 2023“, betont 
der Vorsitzende der Freien  rzteschaft.

(Essen/Hamburg, 19.04.2023) Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant neue Gesetze: Ein Gesundheitsdatennutzungs- 
gesetz (GDNG) soll die bislang freiwillige Entscheidung der gesetzlich Versicherten fu r das Anlegen einer zentralen 
und von der Krankenkasse verwalteten elektronischen Patientenakte (EPA) nach einer informierten Entscheidung 
abschaffen. Als Ersatz in der Diskussion: eine per Gesetz automatisierte angelegte Akte ohne vorherige Einwilligung 
ab Geburt. Die Freie A rzteschaft (FA ) kritisiert diese Vorhaben deutlich.
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Zahlreiche Mitglieder besuchten die Mit-
gliederversammlung um sich bei dem  
Bezirksgruppenvorsitzenden Dr. Michael 
Schmiz u ber euigkeiten und Verande-
rungen im Freien Verband Deutscher 
Zahna rzte und speziell in der Bezirks-
gruppe Oberbayern zu informieren.

Das vergangene Jahr war gepragt von 
den Wahlen der KZVB, verbunden mit 
dem Wahlkampf der BZK-, und ZBV- 
Delegierten.

Der FVDZ stellt den gesamten neuen Vor-
stand mit der stellv. Vorsitzenden 

Frau Dr. Marion eichmann, eine Oberbay-
erin, die erste Frau & Kieferorthopadin.

n der Versammlung hielt der gesam-
te neue Vorstand der KZVB Zahnarzt  
Dr. u diger Schott, Vorsitzender, Frau 
Dr. Marion eichmann, stellv. Vorsit-
zende und Mitglied des Vorstandes  
Dr. Jens Kober vor den Mitgliedern hoch-
interessante Vortrage u ber das agesge-
scha ft in der KZVB und in der Standes-
politik.

Die Mitglieder nutzen die 
Gelegenheit und stellten 
reichliche Fragen an den 
Vorstand. 

Der GOZ eferent Dr. 
hristian O ttl erreichte die 
Mitgliederversammlung 
wegen eines Webinars von 
der KZVB verspa tet, er be-
richtete von dessen nhalt, 
z.B. bezu glich des GOZ 
Faktors.

Unter anderem, wie wichtig es fu r die 
Zahnarztpraxen sei im Zuge vom nati-
on gestiegenen Materialpreisen, Mieten 
und Mitarbeitergeha lter, kein „Geld“ 
liegen zu lassen, indem vergessen wu r-
de z.B. die GOZ-Faktoren entsprechend  
dem individuellen Mehraufwand zu  
steigern.

Des Weiteren standen die Wahlen der 
Delegierten und rsatzdelegierten zur 
auptversammlung des FVDZ auf der  
agesordnung.

m Gegensatz zu den Vorjahren waren 
auf Grund der Mitgliederzahlen nur  
noch 3 Delegierte zu wahlen.

Die gewahlten Mitglieder stellten sich 
gerne fu r die Wahlen zur Verfu gung, um 
die Bezirksgruppe Oberbayern des FVDZ 
zu sta rken.

Die gelungene Veranstaltung wurde 
durch die eine rege Diskussion u ber  
die mitgeteilten euigkeiten abge- 
schlossen.

Pressemitteilungder Bezirksgruppe 
Oberbayern des FVDZ
Am Mittwoch, den 15.03.2023 fand die diesjahrige Mitgliederversammlung
der Bezirksgruppe Oberbayern des FVDZ im Zahna rztehaus in Mu nchen statt.
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Obmannskreis Rosenheim

Zahna rztetreffen

Tagesordnung:

    1. onorarvereinbarungen mit Kassenpatienten richtig treffen
   Praktische Umsetzung (2 Fortbildungspunkte)

    
Referent: Dr. Christian O ttl 

    2. Neuwahl eines Obmanns / einer Obrau und Stellvertreter

Termin: 
Mo., 22.05.2023, 19.00 Uhr s.t.

Ort: 
Gasthof o hensteiger, osenheim- Westerndorf St. Peter

Anmeldung erbeten an: 

Dr..efele@t-online.de

Die inladung ergeht insbesondere an ju ngere und  
neuniedergelassene Kolleg(innen).

Dr. Helmut Hefele, Freier Obmann Lkr. Rosenheim
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Obmannsbereich Fu rstenfeldbruck 

   

Dienstag: 16.05.2023 · 19:00 Uhr 
im estaurant Mythos, 

ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 
(www.mythos-germering.de)

Dienstag: 20.06.2023 · 19:00 Uhr · mit Obmannswahl FFB
im estaurant Mythos, 

ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 
(www.mythos-germering.de)

Dienstag: 18.07.2023 19:00 Uhr
im estaurant Mythos 

ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 
(www.mythos-germering.de)

Dienstag: 19.09.2023 · 19:00 Uhr
im estaurant Mythos,

ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 
(www.mythos-germering.de)

Dienstag: 24.10.2023 · 19:00 Uhr 
im estaurant Mythos, 

ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 
(www.mythos-germering.de)

   
Dienstag: 28.11.2023 · 19:00 Uhr 

im estaurant Mythos, 
ugsburger Str. 45 (im otel Mayer) in 82110 Germering 

(www.mythos-germering.de)

Dr. Peter Klotz, Freier Obmann im Obmannsbereich FFB

Stammtischtermine  
Germering 2023
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir wollen unsere Sommerfortbildung wieder im schönen Rosenheim durchführen.

Als Referentin konnte diesmal aus der Medizinischen Universität Innsbruck
für die Fortbildung gewonnen werden:

Univ.-Prof. DDr. Ingrid Grunert i. R mit Co. Referenten Priv. Doz. DDr. Robert Stigler
und ZT Markus Pump

Thema: Alterszahnheilkunde / Geroprothetik
 

Ͳ Einführung in die Thematik prothetische Behandlungskonzepte für den älteren Patienten
mit und ohne Implantate

Ͳ Neue Entwicklungen in der Totalprothetik

Ͳ Implantate beim älteren Patienten – was muss man beachten?

Ͳ Tipps und Tricks für die Hybridprothetik

Die Veranstaltung beginnt um 09:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr
 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie im Juli 2023 bei unserer Fortbildung begrüßen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Klotz Dr. Christopher Höglmüller Dr. Martin B. Schubert
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Fortbildungsreferent

Sommerfortbildung 2023 des ZBV Oberbayern fu r Zahna rzte/-innen und
Praxismitarbeiter/-innen am Samstag, 1. Juli 2023

im Kultur & Kongress Zentrum
Kufsteiner Str. 4, 83022 Rosenheim
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Programm

Wir freuen uns Frau Univ.-Prof. DDr.  
ngrid Grunert Direktorin der Univ.-Klinik  
f. Zahnersatz und Zahnerhaltung der 
Medizinischen Universita t nnsbruck i. . 
mit den o-eferenten Priv.-Doz. DDr. 
obert Stigler und Z Markus Pump zu 
interessanten Vortragen begru ßen zu 
du rfen.

ine gemeinsame Veranstaltung fu r 
Zahnärzte/innen und das ganze Team.

Thema: 
Alterszahnheilkunde /  
Geroprothetik

08:00 Uhr – 09:00 Uhr  
Registrierung

Sommerfortbildung 1. Juli 2023  
des ZBV Oberbayern
Kultur + Kongress Zentrum

09:00 Uhr – 09:15 Uhr  
Begru ßung 

09:15 Uhr – 10:45 Uhr  
Einfu hrung in die Thematik, Prothe-
tische Behandlungskonzepte fu r den 
a lteren Patienten mit und ohne Im-
plantate
Prof. DDr. ngrid Grunert

10:45 Uhr – 11:15 Uhr 
Kaffeepause

11:15 Uhr – 12:45 Uhr  
Neue Entwicklungen in der  
Totalprothetik
Prof. DDr. ngrid Grunert

12:45 Uhr – 13:45 Uhr
Mittagspause

13:45 Uhr – 15:15 Uhr
Implantate beim a lteren Patienten –  
was muss beachtet werden?
Priv.-Doz. DDr. obert Stigler

15:15 Uhr – 15:45 Uhr  
Kaffeepause

15:45 Uhr – 16:30 Uhr
Tipps und Tricks fu r die  
Hybridprothetik
Z Markus Pump

16:30 Uhr    
Schlussworte

Viel Spaß, wu nscht Ihnen der  
ZBV Vorstand!  
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Teilnahmegebühr für die Sommerfortbildung 2023 
   
Zahnarzt/ Zahnärztin pro Person ( 8 Fortbildun gspunkte) 200,- € 
Zahntechniker/Zahntechnikerinnen 170,- € 
1. ZFA, ZMF, ZMP, ZMV, DH   80,- € 
Jede weitere ZFA, ZMF, ZMP, ZMV, DH 
 

  60,- € 
 
   

  
Hiermit melde ich mich/ wir uns verbindlich zur Sommerfortbildung 2023 des ZBV Oberbayerns an: 
 

       ich/ wir komme/n verbindlich zur Sommerfortbildung 
     
 
Name Zahnarzt/ Zahnärztin, Zahntechniker/ Zahntechnikerin 

 
Name Zahnarzt/Zahnärztin, Zahntechniker/ Zahntechnikerin 

 
Name Praxismitarbeiter/-in 

 
Name Praxismitarbeiter/-in 

 
Praxisanschrift/ Laboranschrift                                                                                                                              Tel.-Nr.: 

 
Email 
 
Sepa-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) für Zahlungsempfänger ZBV Oberbayern 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende Teilnahmegebühr für den/die Teilnehmer/in: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
in Höhe von _________________ Euro von meinem/ unserem Konto 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Kontonummer     
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
BLZ      
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
BIC 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
IBAN 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Institut 
 

per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Oberbayern auf mein Konto gezogene 
Lastschrift einzulösen.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Kontoinhabers, Praxisstempel (bitte lesbar)   Datum, Unterschrift 

      

 

Sie erhalten nach Eingang der verbindlichen Anmeldung eine Bestätigung, die Sie zum Fortbildungsbesuch berechtigt.  
Die Gebühren werden per Lastschrift zum Fälligkeitstag laut Rechnung von Ihrem Konto abgebucht. 
Bei rechtzeitiger Absage (mind. vier Wochen vor Kursbeginn) wird eine Bearbeitungsgebühr von EURO 30,- erhoben.  
Diese können bei einem Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Fortbildungsbeginn nicht mehr zurückerstattet werden. 
Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. 
Im Falle einer Kursabsage durch den Veranstalter benachrichtigen wir Sie umgehend und erstatten bezahlte Kursgebühren zurück. Der Veranstalter haftet 
nicht für Kosten, die aus derartigen Kursabsagen oder durch Kursausfall wegen höherer Gewalt entstehen. 
 
Anmeldung bitte an: ZBV Oberbayern Verwaltung der Fortbildungskurse Ruth Hindl, Grafratherstr. 8, 82287 Jesenwang

Tel: 08146-99 79 568 Fax: 08146-99 79 895, Mail: rhindl@zbvobb.de  
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Der Fachkra ftemangel auf dem  
rbeitsmarkt macht sich auch 
in unseren Praxen immer mehr 

bemerkbar. ngesichts dieser atsache 
gewinnt die usbildung von Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten zunehmend 
an Bedeutung..

ls usbilder sichern Sie sich die zuku nf- 
tigen Fachkra fte und schaffen so schon 
jetzt die Grundlage fu r die erfolgreiche 
Zukunft hrer Praxis.

Der ZBV Oberbayern mo chte Sie bei 
der verantwortungsvollen  Aufgabe 
als Ausbilder unterstu tzen und bietet 
Ihnen mit dieser praxisnahen Kurs- 
reihe eine Qualizierung, mit der Sie 
sich in Ihrer Außendarstellung posi- 
tionieren ko nnen.

eben den rechtlichen Grundlagen der 
usbildung (zusa tzlicher Schwerpunkt 
die neue AusbVO ab 01.08.2022)  
werden wichtige Kenntnisse zu hrer Stel- 

Informationsunterlagen bitte  
anfordern bei:

Katja Wemho ner
Tel.: 089 / 79 35 58 - 83
fortbildung@zbvobb.de 

So wird Ihre Praxis
zum Top-Ausbildungsbetrieb!
4-teilige Kursreihe
„Qualizierte Ausbildungspraxis“
Es geht weiter:

lung und olle als usbilder vermittelt. 
Die einzelnen Module zeigen auf, wie Sie 
usbildung richtig gestalten und liefern 
hnen praktische ipps und Motivations- 
hilfen fu r einen erfolgreichen usbil- 
dungsalltag. Daneben arbeiten wir  
gemeinsam an den von hnen gestellten 
Fragen und  besprechen Problemlo sungen.

Dieses wird an die jeweilige Praxis verge- 
ben und ist gebunden an die eilnahme 
des Zahnarztes / der Zahnärztin (Praxis- 
inhaber/in) an allen 4 Modulen.

lle eilnehmenden erhalten ein eilnah- 
mezertikat.

Einzelbuchung je Modul:
eam: 1 Z, 1 M 500,00 uro

1 Z 300,00 uro

1 M 250,00 uro

Referentin:
Dr. Brunhilde Drew

Dr. Brunhilde Drew

A U S -  U N D  F O R T B I L D U N G

MODUL 3: 17.06.2023
Jugendliche heute
Mythos „ull-Bock-Generation“ 
Generation Z

Lehren und Lernen
Professionelle Vermittlung von Wissen, 4- Stufen-Modell, 
Berufsschule – zwei ernorte, ein Ziel, usbildungs- 
nachweis, Beurteilungen, Beurteilungsfehler vermeiden

Motivation und Kommunikation
ntrinsische und extrinsische Motivation, hre instellung 
zum zubi, Motivierte zubis: fordern und fo rdern,  
zubi-agebuch, Maßnahmen zur Motivation  
regelmaßige Gespra che, Gespra chsablauf, Feedback-,  
Beurteilungs-, Kritikgespra che, Gespra chsleitfaden

MODUL 4: 15.07.2023
Wenn es nicht glatt lauft
Professioneller Umgang mit Problemen in der usbildung 
Fu hrungsverhalten und Koniktlo sung 
op 10 der usbildungsprobleme

Das Ausbildungsende planen
vorzeitige Beendigung – bmahnung, Ku ndigung,  
ufhebungsvertrag, Die bschlusspru fung  
(eil 1 und eil 2) – Spiegel der usbildung, 
Vorabu berlegungen, Pru fungsvorbereitung,  
Pru fungsfreistellung, usbildungszeugnis,  
klare egelung zur U bernahme, Pru fung nicht  
bestanden – was jetzt?

jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: ZBV Oberbayern, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen
Zielgruppe: Zahna rzte, usbildendes Fachpersonal
Fortbildungspunkte je Modul 8 Punkte.
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Seminaru bersicht ZBV Oberbayern fu r 
Zahna rzte/innen und zahna rztl. Personal
Ihre Ansprechpartnerin Frau Katja Wemho ner,
Tel.: 089 / 79 35 58 - 83,  E-Mail:  kwemhoener@zbvobb.de  oder fortbildung@zbvobb.de 

Anmeldung mittels Anmeldeformular oder Online
Online Anmeldung: https://www.zbvobb.de/fortbildung  oder

Ro ntgenkurs Aktualisierung – ZFA 
ZAH/ZFA die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre "Kenntnisse im Strahlenschutz" alle 5 Jahre aktualisieren

Gebu hr € 50,00 inkl. Skript, Pru fung und Zertikat

Termine Kurs r. 23-807 21.07.2023 15:00 bis 16:30 Uhr eichling
 Kurs r. 23-813 15.09.2023 16:00 bis 17:30 Uhr Weilheim
 Kurs r. 23-812 20.09.2023 16:00 bis 17:30 Uhr osenheim
 Kurs r. 23-809 13.10.2023 14:00 bis 15:30 Uhr Mu nchen
 Kurs r. 23-805 18.10.2023 16:00 bis 17:30 Uhr raunstein
 Kurs r. 23-810 17.11.2023 14:00 bis 15:30 Uhr Mu nchen
 Kurs r. 23-811 01.12.2023 14:00 bis 15:30 Uhr Mu nchen

Ro ntgenkurs Aktualisierung – ZAHNA RZTE 5 Fortbildungspunkte
Bitte beachten Sie, dass die eilnahme an der ktualisierung nur dann mo glich ist, wenn Sie im Besitz der deutschen Fachkunde
im Strahlenschutz sind.

Gebu hr € 60,00 inkl. Skript, Pru fung und Zertikat

Termine Kurs r. 23-102 10.05.2023 18:00 bis 20:15 Uhr Mu nchen
 Kurs r. 23-103 21.06.2023 18:00 bis 20:15 Uhr Mu nchen
 Kurs r. 23-106 21.07.2023 17:00 bis 19:15 Uhr eichling
 Kurs r. 23-108 15.09.2023 18:00 bis 20:15 Uhr Weilheim
 Kurs r. 23-109 11.10.2023 18:00 bis 20:15 Uhr Mu nchen
 Kurs r. 23-104 18.10.2023 18:00 bis 20:15 Uhr raunstein

1-Tages Ro ntgenkurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz f. ZFA
ur fu r ZF, die ihre o ntgenpru fung zeitnah wiederholen muss

Gebu hr € 130,00 inkl. Skript, Pru fung und Zertikat

Termine Kurs r. 638 20.05.2023  09:00 bis 18:00 Uhr Mu nchen



D BZKSVBD I 05-2023  17  

Kursreihe mit Qualita tszertikat  
„Qualizierte Ausbildungspraxis – 
ZBV Oberbayern“  8 Fortbildungspunkte pro Modul

eben den rechtlichen Grundlagen der usbildung (zusa tzlicher Schwerpunkt die neue AusbVO ab 01.08.2022) werden 
wichtige Kenntnisse zu hrer Stellung und olle als usbilder vermittelt. Die einzelnen Module zeigen auf, wie Sie usbildung 
richtig gestalten und liefern hnen praktische ipps und Motivationshilfen fu r einen erfolgreichen usbildungsalltag. Daneben 
arbeiten wir gemeinsam an den von hnen gestellten Fragen und besprechen Problemlo sungen.

Modul 3 am 17.06.2023, 
Modul 4 am 15.07.2023  

von 09:00 bis 17:00 Uhr

Ort: ZBV Oberbayern, Messerschmittstraße 7, 80992 Mu nchen

Informationsunterlagen bitte anfordern bei:
ZBV Oberbayern, Katja Wemho ner, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen
Tel.: 089 / 79 35 58 - 83 Fax: 089 / 81 88 87 - 35
E-Mail:  kwemhoener@zbvobb.de  oder fortbildung@zbvobb.de 

Sommerfortbildung Rosenheim 2023  8 Fortbildungspunkte
Für Zahnärzte/Zahnärztinnen und Praxismitarbeiter/Praxismitarbeiterinnen

Alterszahnheilkunde / Geroprothetik“

Referentin: Univ.-Prof. DD. ngrid Grunert
Co-Referenten: Priv.-Doz. DD. obert Stigler und Z Markus Pump 

Gebu hr € 200,00 Zahnarzt/Zahnärztin,  € 170,00 Zahntechniker/Zahntechnikerinnen 
 € 80,00 1. ZF, ZMF, ZMP, ZMV, D, € 60,00 jede weitere ZF, ZMF, ZMP, ZMV, D

Termine Fortblg. r. SOFO-08    01.07.2023 09:00 bis 17:00 Uhr   osenheim

3-Tages Ro ntgenkurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz f. ZFA

Gebu hr € 350,00 inkl. Skript, Pru fung und Zertikat

Termine Kurs r. 741 ab 07.07.2023  09:00 bis 17:00 Uhr   Mu nchen

Prophylaxe Basiskurs
D Prophylaxe Basiskurs fu r  zahna rztliches M:  
D instieg in die Prophylaxe nach der abgeschlossenen usbildung fu r 

Gebu hr € 640,00 inkl. Skript, Pru fung und Zertikat

Termine Kurs r.  551 ab 21.09.2023 09:00 bis 18:00 Uhr Mu nchen

ZMP Aufstiegsfortbildung 2023 – 2024 in Mu nchen
Gebu hr € 3.250,00 inkl. Skripte, zzgl. BZK Pru fungsgebu hr

Termine Kurs r. 425  von 08.11.2023 bis 08.09.2024                   Mu nchen

Unterlagen bitte anfordern bei: ZBV Oberbayern, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen 
Tel: 089 - 79 35 58 83, Fax: 089 - 81 88 87 35, E-Mail: fortbildung@zbvobb.de

A U S -  U N D  F O R T B I L D U N G
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Seminaru bersicht ZBV Oberbayern  
fu r Auszubildende
Ihre Ansprechpartnerin Frau Katja Wemho ner,
Tel.: 089 / 79 35 58 - 83,  E-Mail:  kwemhoener@zbvobb.de  oder fortbildung@zbvobb.de 

Anmeldung mittels Anmeldeformular oder Online
Online Anmeldung: https://www.zbvobb.de/fortbildung/cat/azubi oder

Check Up: Fit fu r die Abschlusspru fung Vorbereitung zur Abschlusspru fung
Gebu hr € 95,00 inkl. Skript, Verpegung

Termin Kurs r. 9113 01.06.2023 14:30 bis 21:00 Uhr Mu nchen 
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Zahnärztlicher Bezirksverband Oberbayern
Verbindliche und schriftliche Anmeldung an: Ruth Hindl, Grafrather Str. 8, 82287 Jesenwang

Tel.: 08146/99 79-568 | Fax: 08146/99 79-895 | E-Mail: fortbildung@zbvobb.de

Kursanmeldung

Kurs Nr :

Verbindliche und schriftliche Anmeldung an:
Frau Katja Wemho ner, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen, 

el: 089 - 79 35 58 83, Fax: 089 - 81 88 87 35, -Mail: fortbildung@zbvobb.de

Kursanmeldung

Kurs-Nr.:

Name, Vorname Kursteilnehmer/in:

Geburtsdatum und Geburtsort :

Adresse Kursteilnehmer/in:

Rechnungsadresse: □ Praxisanschrift □ Privatanschrift

Name/Adresse der Praxis:

Telefon/Telefax/E-Mail:

Ihre Anmeldung ist nur verbindlich, wenn folgende Anlagen der jeweiligen Kursanmeldung beigelegt werden:

Praxispersonal:

Röntgenkurs (10 Std.): Kopie der ZAH/ZFA-Urkunde
Röntgenkurs (24 Std.): amtlich beglaubigte Kopie der ZAH/ZFA-Urkunde
Prophylaxe-Basiskurs: ZAH/ZFA-Urkunde, aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie
ZMP Aufstiegsfortbildung: Bescheinigung über mind. 1 Jahr Berufserfahrung, ZAH/ZFA-Urkunde, Röntgenbescheinigung, Nachweis eines
absolvierten Kurses über Maßnahmen in med. Notfällen (mind. 9 UE) Die Kursanbieter müssen durch den Unfallversicherungsträger
ermächtigte Stellen sein. Eine Liste dieser ermächtigten Stellen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bg-qseh.de/ExtraEH/erstview.nsf/ShowErst?openform

Zahnärzte/innen:
Aktualisierung der Fachkunde: □ Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Erwerbs der deutschen

Fachkunde im Strahlenschutz bin

Zahlung der Kursgebühr

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV Oberbayern an.

□ Ich habe die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Gemäß den Vorschriften (gültig ab 01.02.2014) zum SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung
(Pre-Notification) als Rechnungsbestandteil mit Angabe unserer Gläubiger-ID (DE07ZZZ00000519084)

Datum Unterschrift / Stempel

□ Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV Oberbayern, Kursgebühren von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Oberbayern auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: Kreditinstitut:

BIC: IBAN:

Datum Unterschrift / Stempel Kontoinhaber/in bzw. Bevollmächtigte/r für SEPA-Lastschriftmandat
Datenschutzhinweis: Die vom ZBV Oberbayern von Ihnen geforderten und angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß den derzeit geltenden
gesetzlichen Datenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gelöscht. Weitere Hinweise unter www.zbvobb.de oder
durch den Datenschutzbeauftragten der Körperschaft.

Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz: Aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie

und der Mandatsreferenznummer.

Kursanmeldung
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Fortbildung ZMP – Mu nchen 
Zahnmedizinische/r Prophylaxeassistent/in 2023/2024

Berufsbegleitende Aufstiegsfortbildung im Bausteinsystem  
des Zahna rztlichen Bezirksverbandes Oberbayern

Terminu bersicht: (A nderungen vorbehalten)                                           Meisterbonus EUR 2.000,00

Referenten Datum Unterrichtszeiten Voraussichtliche  
Pru fungstermine
der BLZK

U. Wiedenmann, DH, A. Schmidt, StR  

Dr. T. Killian, ZA

U. Wiedenmann, DH

Dr. Kempf, A rztin

A. Schmidt, StR

U. Wiedenmann, DH

A. Schmidt, StR 

Dr. T. Killian, ZA

U. Wiedenmann, DH

Dr. Kempf, A rztin

A. Schmidt, StR

A. Schmidt, StR

A. Schmidt, StR

U. Wiedenmann, DH, Dr. Klotz, ZA 

U. Wiedenmann, DH

U. Wiedenmann, DH

U. Wiedenmann, DH, K. Wahle, DH

K. Wahle, DH

U. Wiedenmann, DH, K. Wahle, DH  

U. Wiedenmann, DH, K. Wahle, DH

U. Wiedenmann,DH

K. Wahle, DH

K. Wahle, DH

K. Wahle, DH

K. Wahle, DH, U. Wiedenmann, DH

U. Wiedenmann,DH

U. Wiedenmann,DH

K. Wahle, DH

08.11.2023 

09.11.2023 

10.11.2023 

11.11.2023 

22.11.2023 

23.11.2023 

24.11.2023 

25.11.2023 

07.12.2023 

08.12.2023 

09.12.2023 

17.01.2024

18.01.2024 

19.01.2024 

20.01.2024 

30.01.2024

31.01.-03.02.2024 
(Gruppeneinteilung) 

06.03.2024 

07.03.2024

08.03.-09.03.2024 
(Gruppeneinteilung) 

10.04.2024 

11.04.2024 

12.04.2024 

13.04.2024

26.06.-29.06.2024

24.07.2024

07.09.-08.09.2024 

U bungstage 
(Gruppeneinteilung)

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Schriftliche Pru fung:

04.09.2024

(nmeldeschluss: 30.07.2024)

Praktische Pru fung:

11-09.-14.09.2024 

(nmeldeschluss: 30.07.2024)

 nderungen vorbehalten: 
Kursort: Mu nchen: ZBV Oberbayern, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen
Kursbegleitend wird ein Testatheft gefu hrt, Sie werden daru ber noch genauer informiert.

Kursgebu hren:  3.250,00 € inkl. Verpegung zuzu glich Pru fungsgebu hren der BZK 
Die Pru fungsgebu hr bei der BZK betragt 460,00 € und wird von der BZK separat in echnung gestellt!!
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Anmeldung zur Aufstiegsfortbildung
ZMP 2023/2024
Name: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift privat:

Telefon privat: E-Mail privat:

Name Praxis (AG):

Anschrift Praxis:

Telefon Praxis:

Anmeldeunterlagen liegen bei: 
• Bescheinigung über eine mind. 1-jährige Berufserfahrung

(Datenangabe erforderlich!)
• Nachweis einer erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung (vor

einer Zahnärztekammer) zur Zahnmedizinischen Fachangestellten
oder eines gleichwertigen, abgeschlossenen, beruflichen Ausbil-
dungsgangs (Feststellung obliegt der BLZK)

• Nachweis eines absolvierten Kurses über Maßnahmen in 
medizinischen Notfällen (mind. 9 Unterrichtsstunden, nicht älter
als 2 Jahre).
Die Kursanbieter müssen durch den Unfallversicherungsträger
ermächtigte Stellen sein. Eine Liste dieser ermächtigten Stellen
finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bg-qseh.de/ExtraEH/erstview.nsf/ShowErst?openform

• Nachweis der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz i. S. d. § 18 a Abs. 3 RöV

Es gelten die Allgemeinen Geschäfstbedingungen für Seminare des ZBV Oberbayern.

Sepa-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) für Zahlungsempfänger (ZBV Oberbayern)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende/n Kursgebühren für die Aufstiegsfortbildung zur ZMP der Teilnehmer(in):

in Höhe von 3.250,00 €

Konto-Nr. BLZ: Bank:

BIC IBAN
durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Oberbayern auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Name u. Anschrift des Kontoinhabers (ggf. Praxisstempel) Datum, Unterschrift

Verbindliche und schriftliche Anmeldung per Einzugsermächtigung über die Kursgebühren an:
Verwaltung der Fortbildungen des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Oberbayern

Praxisstempel:

Gläubiger-ID DE07ZZZ00000519084. Mandantsreferenz: Erhalt mit der Ankündigung zum Sepa-Einzug (Pre-Notification)
Es gelten die Allgemeinen Geschäfstbedingungen (AGB) des ZBV Oberbayern.

(Zahlbar in 4 Raten) zum Fälligkeitstag laut Rechnung zu Lasten meines/unseres Kontos:

Katja Wemho ner, Messerschmittstr. 7, 80992 Mu nchen, Tel.: 089 / 79 35 58 - 83 Fax: 089 / 81 88 87 - 35, kwemhoener@zbvobb.de



22  D BZKSVBD I 05-2023

V E R S C H I E D E N E S

Entspannen auf der gru nen Insel
Allerdings sollte man in Irland eher nicht mit Schnappchen rechnen

Kylemore Abbey, die 1665 und damit auch a lteste irische Benediktinerinnenabtei. 

In der Dubliner Altstadt.

sich da schon bemerkbar, dass weniger 
gehetzt wird, weniger eute offensicht-
lich unter Stress stehen.

Zu den othaarigen: Statistiken belegen, 
dass heute nicht mehr als vier Prozent 
der ren rote aare haben, und es gilt als 
sicher, dass sie nicht in den Pubs leben. 
ber sie lieben diese Sta tten der biersee-
ligen und whiskeytra chtigen Begegnung. 
llein in Dublin gibt es u ber 1000 Pubs, 
die schon am fru hen bend rappelvoll 
sind. Die originellsten dieser Wirtshauser 
sind im Stadtzentrum zu nden, speziell 
in einem Bezirk, der sich „empel Bar“ 
nennt. 

Das ist ein ganz uriges Viertel, mit Kopf-
steinpaster-Straßen, ausfassaden in 
allen Farben, kleinen a dchen, afe s und 
quirlig-fro hlichem eben bis spa t in die 
acht. Und dort gibt es auch die em-
pel Bar, einen Pub, in den – von außen 
betrachtet – gefu hlte 30 eute passen. 
Doch die genehmigte Kapazita t ist an 
der u r zu lesen: 600 Durstige ko nnen 
aufgenommen werden. atu rlich nicht 
in einem aum, in vielen verwinkelten 
kleinen Stuben, auch eine reppe ho her, 
auch im Garten. in Muss fu r ouristen, 
und die sind offenbar noch immer in 
Scharen bereit, die zum eil u ber sieben 
uro fu r ein Pint Guinness zu zahlen. 

Da wa ren wir beim Bier, und das hat 
tatsa chlich radition in rland, speziell in 
Dublin. m erzen der heutigen aupt-

Wie viele der europa ischen an-
der, geho rte auch rland als 
Ganzes zur uropa ischen Uni-

on. Das stimmt nun leider nicht mehr. 
ach dem Brexit, dem ustritt Groß-
britanniens – natu rlich inklusive ordir-
lands – aus der U, geho rt nur noch die 
epublik rland zu diesem Staatenbund. 
Damit ist aber auch klar, dass eisen in 
die epublik rland problemlos mit Perso-
nalausweis auch weiter mo glich ist.. 

llerdings: Man muss es sich leisten 
ko nnen! Zum Beispiel werden fu r ei-
nen udi-4-Mietwagen am Dubliner 
Flughafen, fu r eine Woche nde Juli, 
rund 2500 uro aufgerufen. ja, und 
die Statistik weist aus, das rland neben 
Danemark zum teuersten eiseland in 
der uropa ischen Union aufgestiegen ist. 
Zwar verdienen die ren auch mehr als 
im U-Durchschnitt, aber das interessiert 
den eisenden weniger, dem oft unver-
ha ltnismaßig hohe Preise auferlegt wer-
den. Und dabei ist die gru ne nsel mit ih-
rem harme, aber auch ihren Klischees, 
doch ein ouristenmagnet.  

Und das sind so einige Klischees: s reg-
net fast immer, alles ist voller Schafe, ge-
heimnisvoller uinen und romantischer 
Klippen. Die inwohner sind rothaarig, 
sommersprossig und leben im Pub – wo 
sie rish Whiskey oder bitteres dunkles 
Guinness in sich hineinschu tten, perma-
nent rish Folk edeln und steptanzen 

und nglander nicht so sehr mo gen. in 
bisschen Wahrheit ist bei allem dabei.

Schon mal das Wetter: Uns erwartete in 
der mehr als 1000 Jahre alten Stadt Dub-
lin eher ein durchwachsener ag. pril-
wetter im Juli, ko nnte man sagen, und es 
ist schon empfehlenswert, immer egen-
sachen dabei zu haben. Doch was anders 
ist als bei deutschem egenwetter: n r-
land wird es weitgehend ignoriert. Man 
steht u ber den Dingen, manche o ffnen 
den egenschirm gar nicht erst. ndere 
stellen sich geduldig unter, wenn so ein 
Platzregen u ber sie hereinbricht. Kleine 
Pause, was soll’s? n jedem Falle macht 
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stadt von rland wird das legenda re 
Guinness gebraut – seit nunmehr u ber 
250 Jahren. rthur Guinness hat die 
riesige Brauerei gegru ndet und beno -
tigte fu r sein „schwarzes Gold“ Wasser, 
opfen, Gerste, efe und ein paar ge-
heimnisvolle Prozessablaufe. So wird das 
besonders bittere Getrank auch heute 
noch gebraut und erfreut sich gleichblei-
bender Beliebtheit: 

a glich werden hier drei Millionen Pints 
fu r die europa ischen Ma rkte und die 
US produziert. m Guinness Storehouse 
ist heute ein Brauerei-Museum einge-
richtet. Dort wird das Bierbrauen erkla rt, 
vorgefu hrt – und ganz oben, in der Gra-
vity Bar im 7. Stock, verabreicht.  in 
Pint Guinness ist im intrittspreis dabei – 
ebenso der einzigartige Panorama-Blick 
aus der ringsum verglasten Bier-Bar auf 
Dublin und die reizvolle Umgebung. 

Die zu erkunden, ist wirklich zu empfeh-
len. Mehr noch: ine kleine undreise 
u ber die nsel sollte man sich schon go n-
nen. Zu beachten ist dabei natu rlich der 
inksverkehr, doch das bekommt man 
schon nach kurzer Zeit hin. Beim Kreis-
verkehr ist das inksfahren ein bisschen 
gewo hnungsbedu rftig, aber auch das 
ist keine wirkliche u rde. u rden sind 
zuweilen eher die Schafe, die tatsa ch-
lich allerorten zugegen sind und sich die 
Vorfahrt nehmen. Besonders witzig wird 
das, wenn sie kurz hinter einer engen 
Kurve auftauchen. ber man sollte eben 
gemu tlich unterwegs sein, nicht rasen, 
nicht schimpfen, keinen Vogel zeigen, 
einfach mal abto rnen. Dabei helfen auch 
die Schafe.

uf dem Weg u ber die nsel zum reizen-
den Stadtchen Galway – von Dublin aus 
in etwa 200 Kilometern zu erreichen – 

begegnet man allerorten aber auch dem 
rish Whiskey. ier und da am Wegesrand, 
selbst in kleinsten Orten, gibt es inwei-
se auf Whiskey-Brennereien. Die a lteste 
irische Brennerei ist die von John ocke 
und ndet sich in der kleinen Gemeinde 
Kilbeggan, auf dem Weg von Dublin zur 
Westku ste. Schon 1757 wurde die erste 
izenz erteilt, ocke brannte dann ab 
1843. eute ist die 1957 geschlossene 

 In der Guinness-Brauerei Dublin, dem Stammhaus 
der Marke.

John Lockes Whiskey-Brennerei.

Nachgebautes Dorf ehemaliger Bewohner der Insel

Die Klippen von Connemara im Westen der Insel.

Schafe haben Vorfahrt.

Einer der feinsandigen einsamen Strande.
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Brennerei ein Museum, in dem aber 
noch eine kleine Whiskey-Produktion, 
zu Schau- und Verkostungszwecken, im 
Gange ist. Die Marken ocke, Kilbeggan 
und onnemara werden heute in mo-
derneren Brennereien produziert.

icht weit von Kilbeggan ist ein Ort, an 
dem es auch eine Menge geheimnisvol-
ler uinen zu besichtigen gibt. lonmac-
noise ist eine im Jahre 548 gegru ndete 
religio se nsiedelung und eine der weit-
laugsten ihrer rt auf der nsel, inmitten 
einer Moorlandschaft am Fluss Shannon. 
Die Klostersiedlung war lange Zeit der 
Dreh- und ngelpunkt der nsel, an dem 
sich die wichtigsten Verbindungswege 
kreuzten und schon bald ein Zentrum 
fu r andel, Bildung, andwerk, eligion 
und Politik entstand. Seit u ber 1500 Jah-
ren kommen Pilger an diesen Ort mit der 
Grabsta tte von St. iaran, dem Gru n-
der der Siedlung mit ihren Kirchen, dem 
undturm, der Burg, typischen Stein-
kreuzen und uralten Grabtischen.

Weiter nach Galway, einer kleinen Uni-
versita tsstadt an der Westku ste – ein 
quirliger und dennoch gemu tlicher Ort 
mit vielen aden, freundlichen hilfsbe-
reiten euten und einer angenehmen 
tmospha re. Das eigentliche Ziel ist 
aber ein Ort noch weiter westlich: das 
tlantik-Stadtchen lifden,  die heimli-
che auptstadt von onnemara – einer 
andschaft von ganz besonderem eiz 
und Drehort romantischer Filme. 

Das ist das urspru ngliche rland, wie wir 
es uns vorstellen – wie aus dem Bilder-
buch. s ist ein Paradies fu r Wanderer, 
die die wilde Scho nheit der andschaft 
mit den schier endlosen Mooren, den 
rauen Bergen und glasklaren Seen, den 
einsamen Sandstranden und scharfen 
Klippen, den aus grauem Stein gebau-
ten Burgen und Klo stern, den winzigen  
Ortschaften und abgelegenen Bauern-
ho fen und natu rlich die uhe genießen 
wollen. 

lifden, erst im Jahre 1812 gegru ndet, ist 
meist die Basisstation fu r die Wanderer. 
Das idyllische Stadtchen hat einige klei-
ne Gescha fte, afe s und natu rlich auch 
Pubs zu bieten, vor allem aber traum-
hafte ussichten. Den besten Blick hat 
man von der Sky oad aus, die von der 
Ortsmitte in einer teilweise atemberau-
benden Schleife am Meer entlang durch 
die wildromantische andschaft fu hrt. 
Beneidenswert der Urlauber, der sich hier 
in einer der Bed & Breakfast-erbergen 
eingemietet hat. Der schaut, wenn er 
Glu ck hat, vom Bett aus u ber die Klippen 
aufs Meer.  

Eva-Maria Becker
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Die beru hmte Temple-Bar.

In der Temple-Bar


